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K ö r pe r s c h a f t s t eu e r
und Gewerbesteuer

Festste I lung
ulfang der steuerb€frei ung
Die Körperschaft ist nach § 5
Sie ist nach § 3 Nr. 6 C€rStG

Abs. I Nr. 9 KSIG von der Körper schaft steuer befreit.
von der Getrerbesteuer befreit.

Bi
c
E
!io

I
i

=
E
.9

i

'd

.E

o

Hinu€lse zu steuerb€günst i gten Zrecken
Die Körperschaft fö.dert ir Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unnitte'lbar folgende
genei nnüt zige Zwecke:- Förderung des sports (§ 52 Abs. 2 satz 1Nr. 21 ao)

Hinreis zur Arsstel lung voar ZuteMungsbestät i $ngen
Die Körperschaft ist berecht igt, für Spenden, die ihr zur verrendung für diese Zeecke zugerendet
werden, zu{endungsbestät igungen nach artlich vorgeschr iebenen Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV) auszu-
stellen. Die antlichen filuster für die ausstellung steuerlicher zuwendungsbest ät igungen stehen im
Internet unter httpsr//www.formulare-bfinv,de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Die Körperschaft lst nicht berechtlgt, für MitElledsbeiträge Zuwendungsbestät i gungen nach alltlich
vorgeschr iebeneB Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) aus2ustellen, ||ell Zwecke i. S. des § 10b Abs. I
Sat2 I ESIG gefördert lerden.

Zuuendungsbestät igungen für Spenden und ggf. mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt rerden,
wenn das Datun dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtlgen Zusendungsbestät i gungen und feh lverrendeten Zurendungen
tler vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbest ät i gung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zulendungsbestät lgung angegebenen steuerbegünst igten
Zrecken verrendet eerden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei yird die entgangene Einko rcn-
steuer oder K6rperschaftsteuer nlt 30 Z, die entgangene Ge[erbesteuer pauschal nit 'l5Z der Zuyen-
dung angesetzt (§ lob abs. 4 EstG, § 9 abs. 3 KstG, § I Nr. 5 Gerstc).

Hinuelse zun Kapi ta lertragsteuerabzug
Bei Kapltaterträgen, die bis zun 3l .12.2028 zuflleßen, reicht für die abstandnahne von Kapital-

aus. Das Gleiche gllt bis
§ 44b abs. 6 satz 1 Nr. 3
t{ertpapi er i nst i tut .

Die Vorlage dieses E€scheides

e.traEsteue!abzugnach§44aAbs,4und7satzINr-!sowieAbs.4bsatzINr.3undAbs-l0
Sat2 1Nr, 2 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oder die {Jber lassung einer Kopie dieses Bescheides

o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapi ta lertragsteuer nach
durch das depotführende Kredit-, Fi nanzdi enst lei stungs - oder -

ist unzulässig, wenn die Erträge in eine[ s i r t schaft I i chen
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ceschäftsbet|i eb anfallen, für den die Befreiung von der Kör fler schaft steuer ausgesch'lossen ist,

anDerkungen
Bitte beachten sie, dass die hanspruchnahne der steuerbefre i ungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen Geschäft s führung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzant - Egf. im Rahnen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsf ühr'ung nuss auf die ausschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünst i gten Zrecke gerichtet sein und die Best innungen der
Satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsnäßige Auf2eichnungen (!\ufstel lung der Einnah[en und Ausgab-
en, Tät i gke I t sber i cht , Vernögensübers i cht nit Nachrelsen über' Eildung und Entricklung der Rück-
lagen) nachgewiesen rerden (§ 63 AO).

Begründung und l€benbest i nnrrng
Die Körperschaft unterhält einen (einheltlichen) r i rt schaft t i chen ceschäftsbetrieb. Für diesen
ergibt sich unter Ber ücks i cht i gung der Sesteuerungsgren2e nach § 64 Abs. 3 AO b2tr. des Freibetrags
nach § 24 KStG keine Körper schaft st euer .
Unter 8erücksichtigung des Freibetrags nach § ll Abs. I Satz 3 GerStG ergibt sich auch keine
Geuerbesteuer .

Er läuterungcn
Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten 2ugrunde gelegt, di€! trir ar 18.04.2024 ur 1l!31 i58 Uhr in
authenti fi zierter Forn überrittelt wurden,

Rechtsbehe I f sbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten serden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzart ocler bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesen / dieser e'lektronisch zu üllerllitte'ln oder aor{ zur Niederschrift
zu erk I ären -
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soreit dieser Bescheid einen Ve.rattungsakt ändert oderersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach eine zulässlgen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder N i cht zu I assungsbeschrer de anhängig ist. In dieser Fall ryird der neue
Verwa I tungsakt cegenstand des Rechtsbehe I f sverf ahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen füc'nat.
Sie beginnt lllt Ablauf des Tages' an den Ihnen dieser Eesicheid bekannt EeEeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit den dritten Tag nach aufgabe zur post a'ls
bewi.kt, es sei denn, dass der Bescheid zu elneD späteren Zeitpunkt zugegangen ist,
8ei Eintegung des Einspruchs soll der Vervattungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben {erden, inuieweit der V€[raltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Eegründung dienen, und die Beweisnittel angeführt werden,

Datenschut zh i nrei s
Infornat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerver[altung und über lhre
Rechte nach der Dat enschut z - cr undverordnung souie über Ihre ansprechpartner in Dat enschut z fr agen
entnehnen Sie bitte dem allgeneinen Infoa[at ionsschrei ben der Finanzveryaltung. Dieses
Infor nat i onsschre i ben finden sie untea wrs . f I nan2ant . de (unter der Rubrik "Datenschut2,,) oder
erhalten Sie bei Ihrer Finanzalt.

wei tere Infor[at ionen
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